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Hoheitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingun-
gen herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes
Entlohnungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für
alle Bewohner gilt; 

11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Gebieten
ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt;

12. appelliert an Gewerkschaften und nichtstaatliche Or-
ganisationen sowie an Einzelpersonen, ihre Bemühungen um
die Förderung des wirtschaftlichen Wohls der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung fortzusetzen, und appelliert außer-
dem an die Medien, Informationen über die diesbezüglichen
Entwicklungen zu verbreiten;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstre-
gierung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte
Wirtschaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der Völ-
ker dieser Gebiete, einschließlich der indigenen Bevölke-
rungsgruppen, und auf die Förderung der wirtschaftlichen und
finanziellen Existenzfähigkeit dieser Gebiete gerichtet ist;

14. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/112

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 50 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/482, Ziff. 8)114:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen,
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Repu-

blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Dä-

nemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

60/112. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker durch die Sonderorganisationen und
die den Vereinten Nationen angeschlossenen in-
ternationalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die
den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen In-
stitutionen",

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekre-
tärs115 und des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats116 zu
dieser Frage,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker117,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960, die Resolutionen des Sonderausschusses
sowie die sonstigen einschlägigen Resolutionen und Beschlüs-
se, insbesondere die Resolution 2004/53 des Wirtschafts- und
Sozialrats vom 23. Juli 2004,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinander folgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der in
Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker zu
erleichtern,

in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete sind,

114 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.

115 A/60/64.
116 E/2005/47 und Corr.1.
117 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 23 (A/60/23), Kap. VI.
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die Hilfe begrüßend, die den Gebieten ohne Selbstregie-
rung von bestimmten Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, ge-
währt wird,

sowie begrüßend, dass die Gebiete ohne Selbstregierung,
die angeschlossene Mitglieder von Regionalkommissionen
sind, derzeit im Einklang mit der Geschäftsordnung der Gene-
ralversammlung und den einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den Resolutio-
nen und Beschlüssen der Versammlung und des Sonderaus-
schusses über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobachter an
den Weltkonferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen The-
menstellungen teilnehmen,

feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und an-
dere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an
der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung be-
teiligt sind,

betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne
Selbstregierung auf Grund ihrer begrenzten Entwicklungs-
möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
werden können,

sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen Mit-
tel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die
betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hinsicht
die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im
System der Vereinten Nationen gewonnen werden muss,

erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
mandatsgemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen,
um die vollinhaltliche Durchführung der Resolution 1514
(XV) der Generalversammlung und anderer einschlägiger Re-
solutionen sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Afrikanische Union,
das Pazifikinsel-Forum, die Karibische Gemeinschaft und an-
dere Regionalorganisationen für die fortgesetzte Kooperation
und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen in dieser
Hinsicht gewährt haben,

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere Kon-
takte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und den Regionalorganisationen sowie untereinander mit
dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von Hilfsprogram-
men für die betroffenen Völker zu erleichtern,

eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitäten
der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung der ver-
schiedenen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Natio-
nen im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung ständig
weiter zu verfolgen,

in Anbetracht der äußerst störanfälligen Volkswirtschaften
der kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer An-
fälligkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone und
das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis auf die
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Resolution 59/129 der Generalver-
sammlung vom 10. Dezember 2004 über die Verwirklichung
der Erklärung durch die Sonderorganisationen und die den
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institu-
tionen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs115;

2. empfiehlt allen Staaten, sich in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkt darum zu be-
mühen, die vollständige und wirksame Verwirklichung der in
der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung enthalte-
nen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker und anderer einschlägiger Resolu-
tionen der Vereinten Nationen sicherzustellen;

3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen
und anderen Organisationen und Institutionen des Systems der
Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirkli-
chung der Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung beizutragen, auch weiterhin
von den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
leiten lassen sollen;

4. erklärt außerdem erneut, dass die Anerkennung der
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbstbe-
stimmung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat
und andere Organe der Vereinten Nationen folgerichtig be-
dingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt wird;

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Na-
tionen und den regionalen und subregionalen Organisationen
zusammenarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, die einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen
durchzuführen;

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie interna-
tionale und regionale Organisationen, die Bedingungen in je-
dem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnah-
men zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden können;

7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die den Gebie-
ten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe gewährt haben,
nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun;

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
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nen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnah-
men zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die
verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit
dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in die-
sen Gebieten zu beschleunigen;

9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, so etwa
von Hurrikanen und Vulkanausbrüchen, und anderen Umwelt-
problemen, wie der Erosion der Strände und Küsten sowie von
Dürren, auf diese Hoheitsgebiete;

c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der
Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und anderer
illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressour-
cen dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung
dieser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung; 

10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltli-
chen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren Lei-
tungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unterbrei-
ten;

11. empfiehlt außerdem den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungs-
gremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen zu prüfen;

12. begrüßt die Verabschiedung der Resolution 574
(XXVII) vom 16. Mai 1998 durch die Wirtschaftskommission
für Lateinamerika und die Karibik118, in der die Schaffung der
notwendigen Mechanismen gefordert wurde, die es ihren an-
geschlossenen Mitgliedern, namentlich den kleinen Inselge-
bieten ohne Selbstregierung, ermöglichen, im Einklang mit der
Geschäftsordnung der Generalversammlung an den Sonderta-
gungen der Versammlung zur Überprüfung und Bewertung
der Umsetzung der Aktionspläne der Weltkonferenzen der
Vereinten Nationen, an denen diese Hoheitsgebiete ursprüng-
lich als Beobachter teilgenommen hatten, sowie an der Arbeit
des Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Nebenorgane teil-
zunehmen;

13. ersucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, in

diesen Fragen auch künftig engen Kontakt zum Präsidenten
des Wirtschafts- und Sozialrats zu wahren;

14. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information, im Benehmen mit dem Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen, den Sonderorganisationen und dem
Sonderausschuss ein Informationsblatt über die den Gebieten
ohne Selbstregierung zur Verfügung stehenden Hilfsprogram-
me auszuarbeiten und für seine weite Verbreitung in diesen
Gebieten zu sorgen;

15. begrüßt es, dass das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was
die Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorga-
nisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, namentlich der Wirtschaftskommission für
Lateinamerika und die Karibik und der Wirtschafts- und So-
zialkommission für Asien und den Pazifik, und die Gewährung
von Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung be-
trifft;

16. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnah-
men zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen und
Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastro-
phen und deren Bewältigung ausgerichtet sind;

17. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn an-
gebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den be-
stimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschus-
ses, die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Ge-
biete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen
und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen zu erleich-
tern, damit diese Gebiete von den entsprechenden Tätigkeiten
dieser Organisationen profitieren können;

18. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkte Anstrengungen
zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe an
die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang einge-
räumt wird;

19. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unter-
stützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Ver-
öffentlichung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maßnah-
men zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich dieser Resolution, erläutert werden;

20. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu dieser
Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderaus-
schuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinie-
rung der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-

118 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Sup-
plement No. 21 (E/1998/41), Kap. III, Abschn. G.
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nen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung zu erwägen;

21. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalse-
kretär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten;

22. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen internatio-
nalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können,
und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

23. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/113

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/483, Ziff. 6)119.

60/113. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der
Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/130 vom 10. De-
zember 2004,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung120,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstregie-
rung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser
Angebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schü-
ler und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an
Bildungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie
die Auffassung vertretend, dass Schüler und Studenten in die-
sen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nut-
zen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs120;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwoh-
nern der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfü-
gung gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebie-
te, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit er-
langt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Ver-
fügung zu stellen;

4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von
Informationen über die von den Staaten angebotenen Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi-
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Stu-
denten diese Angebote nutzen können;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

RESOLUTION 60/114

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/472, Ziff. 32)121.

60/114. Westsahara-Frage

Die Generalversammlung,

nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960
mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/131 vom 10. Dezem-
ber 2004,

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zur Westsahara-Frage,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom
29. April 1991, mit denen der Rat den Regelungsplan für
Westsahara122 billigte,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1359 (2001) vom 29. Juni 2001 und 1429 (2002) vom 30. Juli
2002 sowie die Resolution 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, in
der der Rat seine Unterstützung für den Friedensplan für die

119 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana,
Indien, Iran (Islamische Republik), Kuba, Nigeria, Philippinen, Singapur,
Syrische Arabische Republik, Thailand und Vereinigte Republik Tansa-
nia.
120 A/60/67.

121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
122 Siehe S/21360 und S/22464 und Corr.1.
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